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Gemeinde Birr 

Pestalozzistrasse 10 

5242 Birr 

T 056 464 43 20 

F 056 464 43 44 

gemeinde@birr.ch 

www.birr.ch 

 

 

 

    

Benützung 
Emissionen / 

Nachtruhe 
Haftung Aufsichtspflicht 

Montag bis Samstag 

08.00 – 24.00 Uhr 

Sonntag und Feiertage 

10.00 – 22.00 Uhr. 

Es sind keine 

Reservationen möglich. 

Musik nur in 

rücksichtsvoller 

Lautstärke. 

Ab 22.00 Uhr ist die 

Nachtruhe gemäss 

Polizeireglement strikte 

einzuhalten. 

Benützung der 

Feuerstelle auf eigene 

Gefahr. Die Gemeinde 

lehnt bei  Personen- 

und Sachschäden jede 

Haftung ab. 

Bei Anlässen von 

Minderjährigen besteht 

eine Aufsichts- und 

Haftungspflicht der 

gesetzlichen 

Vertretern. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuer / Gefahren Verbote Tiere / Umwelt Entsorgung 

Anfeuern nur in der 

dafür vorgesehenen 

Feuerschale.  

Bei Waldbrandgefahr, 

starkem Wind oder 

nach langer Trockenheit 

ist auf offenes Feuer zu 

verzichten. 

Das Abbrennen von 

Feuerwerks- und 

Knallkörpern, 

Übernachten, 

Campieren usw. ist 

verboten. 

Den Tieren und dem 

Wald ist bei der 

Benutzung Respekt zu 

zollen. 

Hunde sind an der 

Leine zu führen. 

Hundekot ist 

aufzunehmen! 

Für den Abfall stehen 

Abfalleimer bereit. 

Danke für die korrekte 

Entsorgung. Littering 

wird mit Busse 

geahndet! 


